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§ 1   Name, Sitz, Geschäftsjahr  
 
1. Der Verein führt den Namen : 

   "Schützenverein Zollbaum - Wingst von 1910 e.V."  
 
 
2. Er hat seinen Sitz in  Wingst-Zollbaum  und ist in das Vereinsre- 
   gister des Amtsgerichts Otterndorf eingetragen. 
 
3. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
 
§ 2   Zweck des Vereins  
 
1. Der Verein bezweckt die Pflege und Förderung des  Schießsports so- 
   wie der Kameradschaft und Geselligkeit. Eingesch lossen sind hier- 
   bei Übungsschießen, Schützenfest mit Festumzug e inschließlich der 
   Verwendung von Pferden und Wagen, jedoch ohne Kr aftfahrzeuge, so- 
   wie  Blasmusikvereinigungen, Weihnachtsfeiern, K inder- und Volks- 
   festveranstaltungen, die der Geselligkeit  diene n und  förderlich 
   sind. Ihm obliegt die Jugendpflege zur Förderung  des  Nachwuchses 
   nach den Grundsätzen der Deutschen Sportjugend.  
   Schließlich  pflegt  und  wahrt der  Verein  das   althergebrachte 
   Schützenbrauchtum als einen wertvollen Teil des Volkslebens. 
 
 
2. Der Verein ist politisch und konfessionell neutr al. 
 
 
3. Der  Verein  veranstaltet  alljährlich am  1. So nntag im Juli und 
   dem davorliegenden  Sonnabend ein Schützenfest, auf dem die Maje- 
   stäten der einzelnen Sparten ermittelt werden.  Die weiteren Ver- 
   anstaltungen werden vom Vorstand festgesetzt. 
 
 
§ 3   Gemeinnützigkeit  
 
 
1. Der Verein verfolgt  ausschließlich und unmittel bar gemeinnützige 
   Zwecke im Sinne des  Abschnittes  "Steuerbegünst igte  Zwecke" der 
   AO 77 oder der an ihre Stelle tretenden Bestimmu ngen und zwar da- 
   durch, daß er den Mitgliedern sein gesamtes Verm ögen zur Erreich- 
   ung des Zwecks zur Verfügung stellt. 
 
 
2. Der Verein ist selbstlos tätig. Er verfolgt nich t in erster Linie 
   eigenwirtschaftliche Zwecke. 
 
 
3. Die Mittel des Vereins dürfen nur für die satzun gsmäßigen  Zwecke 
   verwendet  werden. Die Mitglieder erhalten keine   Zuwendungen aus 
   Mitteln des Vereins. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem 
   Zweck  des Vereins fremd sind, oder durch  unver hältnismäßig hohe 
   Vergütungen begünstigt werden. 
 
 
4. Im  Fall der Auflösung, Aufhebung oder bei Wegfa ll des bisherigen 
   Zwecks, fällt das gesamte Vereinsvermögen der Ge meinde Wingst zu, 
   mit der Auflage, dieses für gemeinnützige Zwecke  zu verwenden. 
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§ 4   Mitgliedschaft in anderen Institutionen  
 
 
1. Der Verein ist unmittelbares Mitglied im Schütze nverband Altkreis 
   Neuhaus / Oste e.V. 
 
 
2. Über die  Mitgliedschaft  zu weiteren Verbänden,  Vereinen und Ar- 
   beitsgemeinschaften entscheidet die Mitgliederve rsammlung. 
 
 
§ 5   Erwerb der Mitgliedschaft  
 
 
1. Mitglied  des Vereins können auf schriftlichen  Antrag alle unbe- 
   scholtenen  Personen beiderlei  Geschlechts  im  Mindestalter von 
   10 Jahren werden. Minderjährige bedürfen  der  E inwilligung ihrer 
   gesetzlichen Vertreter. Über den Antrag entschei det der Vorstand. 
 
2. Zum Ehrenmitglied kann durch Beschluß des Vorsta ndes ernannt wer- 
   den,  wer sich um  den Verein  besondere Verdien ste  erworben hat, 
   sowie  solche, die das 70. Lebensjahr vollendet  haben  und mind- 
   estens 25 Jahre Mitglied des Vereins sind. 
 
 
§ 6   Beendigung der Mitgliedschaft  
 
 
1. Die  Mitgliedschaft  endet  durch  Austritt, Aus schluß, Tod  oder 
   durch Auflösung des Vereins. 
 
2. Die Austrittserklärung wird nur zum Schluß eines   Geschäftsjahres 
   wirksam; der Vorstand kann Ausnahmen zulassen.  Die Erklärung ist 
   schriftlich, spätestens  1  Monat  vor Schluß de s Geschäftsjahres 
   an den Vorstand zu richten;  § 5 Abs. 1 Satz 2 g ilt entsprechend. 
 
3. Der Ausschluß ist zulässig, wenn  
 
   a) das  Mitglied länger  als sechs  Monate mit s einem Beitrag  im 
      Rückstand ist und diesen nach  einmaliger Mah nung nicht binnen 
      eines Monats zahlt, 
 
   b) wenn es in grober Weise gegen diese  Satzung,  gegen Beschlüsse 
      der  Vereinsorgane oder  gegen die  allgemein en Interessen des 
      Schützenwesens verstoßen hat. 
 
   c) wegen  Quertreibereien  gegen ein Mitglied de s Vorstandes, die 
      den Zusammenhang des Vorstandes gefährdet, 
 
   d) auf Antrag von  Mitgliedern, sofern der Vorst and die angeführ- 
      ten Gründe für ausreichend hält. 
 
   Über den  Ausschluß  entscheidet der  Vorstand. Der Beschluß wird 
   dem Betroffenen schriftlich mitgeteilt. 
   Eine Beschwerde gegen den Ausschluß kann seitens  des Ausgeschlos- 
   senen innerhalb  eines Monats nach Erhalt der Mi tteilung nur beim 
   Vorstand schriftlich geltend gemacht werden. 
   Eine  Rückerstattung der bereits fällig gewesene n Beiträge findet 
   in keinem Fall statt. 
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§ 7   Rechte der Mitglieder  
 
 
1. die Mitglieder  sind im Rahmen  dieser Satzung b erechtigt, an der 
   Willensbildung  des Vereins durch  Ausübung des Antrags-, Diskus- 
   sions-, Wahl- und Stimmrechts teilzunehmen. 
 
 
2. Die Mitglieder sind berechtigt, den Schießsport sowie das Gesell- 
   schaftsschießen  zu betreiben  und an allen  Ver anstaltungen  des 
   Vereins teilzunehmen, soweit gesetzliche und and ere  Bestimmungen 
   dieses zulassen und der Verein die Ausrichtung ü bernommen hat. 
 
 
3. Die Rechte sind nicht übertragbar. 
 
 
4. Ausgenommen hiervon sind Mitglieder, die selbstä ndig über den In- 
   halt ihrer gesellschaftsfördernden Tätigkeit ent scheiden : 
   z.B. - Blasmusikvereinigung mit eigener Beitrags abteilung, 
        - Reitvereinigung und dergleichen - 
   Die Teilnahme an den  Jahresmitgliederversammlun gen  steht  ihnen 
   frei, sie haben jedoch kein Stimmrecht. 
   Über die Eintrittsgelder entscheidet der Vorstan d im Bedarfsfall. 
 
 
§ 8   Pflichten der Mitglieder  
 
 
1. Die  Mitglieder haben  einen laufenden  Beitrag an den  Verein zu 
   zahlen, der jeweils am Anfang des Geschäftsjahre s fällig wird. 
   Die  Mitgliederversammlung  kann beschließen, da ß  zusätzlich für 
   bestimmte Zwecke Umlagen erhoben  und/oder von n eu aufzunehmenden 
   Mitgliedern ein Aufnahmegebühr zu entrichten ist . 
 
 
2. Umfang  und Höhe der  nach  Absatz 1  zu erbring enden  Leistungen 
   schlägt  der Vorstand  alljährlich auf der  Mitg liederversammlung 
   zur  Beschlußfassung  vor. In  begründeten  Einz elfällen kann der 
   Vorstand Zahlungserleichterungen  und/oder Ermäß igungen beschlie- 
   ßen. Jugendliche bis zum  14. Lebensjahr, Ehrenm itglieder,  sowie 
   Vorstandsmitglieder sind beitragsfrei. 
 
 
3. Die Mitglieder  sind ferner verpflichtet, die In teressen des Ver- 
   eins nach besten  Kräften zu  unterstützen und a lles zu unterlas- 
   sen, wodurch das Ansehen und der Zweck des Verei ns gefährdet wer- 
   den könnte. Sie haben  insbesondere  die  Satzun g des Vereins die 
   Beschlüsse seiner Organe zu beachten. 
 
 
4. Ein  Antragsteller  erkennt mit  seiner  Beitrit tserklärung  die 
   Satzung des Vereins an. 
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§ 9   Organe  
 
 
Organe des Vereins sind  
 
a) der Vorstand 
b) die Mitgliederversammlung 
 
 
§ 10  Der Vorstand  
 
 
1. Der Vorstand besteht aus, 
 
   a) dem 1. Vorsitzenden und Präsident, 
   b) dem stv. Vorsitzenden u. Kommandeur, 
   c) dem Schriftführer, 
   d) dem Rechnungsführer, 
   e) dem Schießwart, 
   f) dem stv. Schießwart, 
   g) dem Jugendschießwart, 
   h) dem stv.Jugendschießwart, 
   i) dem Damenwart, 
   k) dem 1. Beisitzer, 
   l) dem 2. Beisitzer, 
   m) dem 3. Beisitzer, 
   n) dem 4. Beisitzer. 
 
 
2. Vorstand im Sinne des § 26 BGB  sind der 1. Vors itzende, der stv. 
   Vorsitzende, der Schriftführer und der  Rechnung sführer. 
   Gerichtlich und außergerichtlich  wird der Verei n durch einen der 
   Vorsitzenden  zusammen mit einem weiteren  Vorst andsmitglied ver- 
   treten.  Im Innenverhältnis  darf der Vorsitzend e  hierbei  nicht 
   übergangen werden. 
 
 
3. Die Amtszeit der Vorstandsmitglieder beträgt 2 J ahre. 
 
 
4. Dem Vorstand obliegt die Leitung des Vereins. Er  ist insbesondere 
   zuständig für 
 
   a) die Führung der laufenden Geschäfte einschlie ßlich der Vertre- 
      tung des Vereins, 
 
   b) die Aufstellung  der Jahresberichte und des R echnungsabschlus- 
      ses, 
 
   c) die Wahrnehmung  aller übrigen  Aufgaben, die  sich aus  dieser 
      Satzung für den  Vorstand ergeben oder die ih m die Mitglieder- 
      versammlung überträgt. 
 
 
5. Der Vorsitzende beruft die Sitzungen ein und lei tet sie. Der Vor- 
   stand ist beschlußfähig, wenn die Hälfte der  Vo rstandsmitglieder 
   erschienen sind. 
   Beschlüsse bedürfen der einfachen Stimmenmehrhei t. 
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§ 11  Die Mitgliederversammlung  
 
 
1. Das oberste Vereinsorgan ist die Mitgliederversa mmlung, die jähr- 
   lich zu  Beginn des  Geschäftsjahres bis spätest ens  zum 31. März 
   stattfindet (ordentliche Mitgliederversammlung).  
 
   Die  Mitglieder werden vom  Vorsitzenden spätest ens mit einer La- 
   dungsfrist von  7 Tagen  durch  Bekanntgabe  in der  Tageszeitung 
   hierzu eingeladen. Stehen satzungsändernde oder sonstige wichtige 
   Beschlüsse  zur Debatte, so ist dieser Punkt der  Tagesordnung mit 
   der  Einladung zur  Mitgliederversammlung  bekan ntzugeben. In der 
   Regel wird die Tagesordnung in der Versammlung b ekanntgegeben. 
 
2. Daneben können bei Bedarf weitere Mitgliedervers ammlungen (außer- 
   ordentliche Mitgliederversammlungen) einberufen werden.  Eine au- 
   ßerordentliche Mitgliederversammlung muß auch ei nberufen  werden, 
   wenn  mindestens ein  Viertel der  Mitglieder de s  Vereins dieses 
   unter  Anführung  ein  und  desselben  Grundes  schriftlich  beim 
   1. Vorsitzenden verlangt. 
 
   Die  Einladung  dazu und die  Durchführung  ders elben  erfolgt in 
   gleicher Weise, wie bei einer ordentlichen Mitgl iederversammlung, 
   jedoch  ist eine Fristeinhaltung von mindestens 3 Tagen ausreich- 
   end. der Punkt der Tagesordnung, der zur Einberu fung der außeror- 
   dentlichen  Versammlung Anlaß gab, ist bei der E inladung bekannt- 
   zugeben. 
 
 
3. Der Mitgliederversammlung obliegt. 
 
 
   a) die Entgegennahme  der Jahresberichte einschl ießlich des Rech- 
      nungsabschlusses und des Kassenprüferberichte s, 
 
   b) die Entlastung des Vorstandes, 
 
   c) die Wahl der Vorstandsmitglieder und der Kass enprüfer, 
 
   d) Genehmigung von Reparaturen und Anschaffungen  größerer Art, 
 
   e) die Entscheidung  über Satzungsänderungen  so wie die Auflösung 
      des Vereins, 
 
   f) die Entscheidung in allen grundsätzlichen Ang elegenheiten, die 
      ihr vom Vorstand vorgelegt werden. 
 
   g) die Wahrnehmung aller sonstigen  Aufgaben, di e ihr durch diese 
      Satzung übertragen sind. 
 
   Über dringend notwendige  Anschaffungen  entsche idet der Vorstand 
   im Bedarfsfall. Diese  Beschlußfassung ist alsda nn der Jahresmit- 
   gliederversammlung zur nachträglichen Zustimmung  vorzulegen. 
 
   Der Vorsitzende oder sein Stellvertreter leiten die Versammlung. 
 
4. Mitgliederversammlungen sind unabhängig von der Zahl der erschie- 
   nenen Mitglieder beschlußfähig. 
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§ 12  Kassenprüfung  
 
1. Die  Mitgliederversammlung wählt zwei  Kassenprü fer und einen Er- 
   satzkassenprüfer.  Alljährlich scheidet ein Kass enprüfer aus, die 
   beiden übrigen rücken entsprechend auf.  Wiederw ahl ist erst drei 
   Jahre nach  Ausscheiden zulässig.  Die Kassenprü fer  dürfen nicht 
   dem Vorstand angehören. 
 
2. Die  Kassenprüfer haben nach Ende des Geschäftsj ahres die Kassen- 
   führung einschließlich der Belege zu überprüfen und über das  Er- 
   gebnis  dem  Vorstand und der Mitgliederversamml ung zu berichten. 
   Der Prüfungstermin ist mit dem Rechnungsführer a bzustimmen. Dane- 
   ben können auch unvermutete Kassenprüfungen durc hgeführt werden. 
 
§ 13  Wahlen und Abstimmungen  
 
   Stimmberechtigt  sind alle zahlenden Mitglieder sowie  Vorstands- 
   und Ehrenmitglieder. 
   Die Wählbarkeit ist an die Volljährigkeit gebund en. 
 
   Die Wahl der  Vorstandsmitglieder  erfolgt auf d er jährlichen or- 
   dentlichen Mitgliederversammlung in der Weise, d aß abwechselnd in 
   dem einen Jahr aus dem eingetragenen Vorstand 
   
   1. der 1. Vorsitzende und Präsident 
   2. der Schriftführer, 
 
   sowie aus dem nicht eingetragenen Vorstand 
 
   1. der Schießwart,  
   2. der Jugendschießwart, 
   3. der Damenwart 
   4. der 1. Beisitzer und 
   5. der 3. Beisitzer 
 
   und in dem anderen Jahr aus dem eingetragenen Vo rstand  
 
   1. der stv. Vorsitzende und Kommandeur 
   2. der Kassenführer 
 
   sowie aus dem nicht eingetragenen Vorstand 
 
   1. der stv. Schießwart, 
   2. der stv. Jugendschießwart, 
   3. der 2. Beisitzer und 
   4. der 4. Beisitzer 
      gewählt wird. 
 
   Wiederwahl ist zulässig. 
 
1. Wahlen und Abstimmungen finden grundsätzlich off en statt. Auf An- 
   trag eines Mitgliedes kann geheime Wahl bzw. Abs timmung beschlos- 
   sen werden. 
 
2. Gewählt ist,  wer die meisten der abzugebenden,  gültigen Stimmen 
   auf sich vereinigt.  Stimmenthaltungen und ungül tige Stimmen wer- 
   den nicht mitgezählt.  Bei Stimmengleichheit ist  die Wahl zu wie- 
   derholen.  Ergibt sich erneut  Stimmengleichheit ,  so entscheidet 
   das vom Sitzungsleiter zu ziehende Los. 
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3. Beschlüsse der Organe werden, soweit diese Satzu ng nichts anderes 
   bestimmt  oder das Gesetz  keine anderen  Mehrhe iten vorschreibt, 
   mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen g efaßt;   Absatz 2 
   Satz 2 gilt entsprechend.  Bei erneuter Stimmeng leichheit ist der 
   Antrag abgelehnt. 
 
 
4. Über die Auflösung des Verein und die damit verb undene  Auflösung 
   des Vermögens beschließt die  Mitgliederversamml ung mit erforder- 
   licher 2/3 Stimmenmehrheit der erschienenen  Mit glieder bei Anwe- 
   senheit von mindestens 2/3 sämtlicher Mitglieder .  
   Für satzungsändernde Beschlüsse ist ebenfalls 2/ 3 Stimmenmehrheit 
   der anwesenden Mitglieder erforderlich. 
 
 
§ 14  Beurkundung und Beschlüsse  
 
 
Über die Abhaltung jeder  Mitgliederversammlung und  jeder Vorstands- 
sitzung ist eine  Niederschrift zu führen, in der O rt und Datum, die 
Feststellung  der ordnungsgemäßen  Einladung, der B eschlußfähigkeit, 
der Anträge, der Wortlaut der Beschlüsse und das Ab stimmungsergebnis 
enthalten sein müssen. Die Niederschrift ist nach F ertigstellung vom 
Schriftführer  und vom  Vorsitzenden zu  unterzeich nen.  Die Nieder- 
schriften werden auf der nächsten Sitzung desselben  Organs verlesen. 
 
 
§ 15  Vereinsbesitz  
 
 
1. Über das Im Vereinsbesitz befindliche Eigentum, insbesondere  Ge- 
   wehre,  Anlagen und Geräte wird eine  Bestandsli ste unter Berück- 
   sichtigung von Neuanschaffungen und Abgängen gef ührt. 
   Die Führung der Inventarliste sowie die Pflege d es ihm anvertrau- 
   ten Gutes obliegt dem Schießwart und seinen Helf ern. 
 
 
§ 16  Streitigkeiten  
 
 
1. Persönliche  Streitigkeiten innerhalb  des Verei ns schlichtet der 
   Vorstand. 
 
 
2. Kompetenzfragen  innerhalb des Vorstandes entsch eidet der 1. Vor- 
   sitzende. 
 
 
3. Scheidet ein Vorstandsmitglied aus dem  Vorstand  oder dem  Verein 
   aus, so wählt der  Vorstand eine  Ersatzperson a us den Reihen der 
   Mitglieder, die das Amt des Ausgeschiedenen bis zur nächsten Mit- 
   gliederversammlung ausübt.  Spätestens bis zum T age des Ausschei- 
   dens hat die ausscheidende Person sämtliches ihm  anvertrautes Gut 
   mit dazugehörigen Unterlagen in ordnungsgemäßer Weise dem 1. Vor- 
   sitzenden bzw. dessen Stellvertreter zu übergebe n. 
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§ 17  Vorzeitige Abberufung von Vorstandsmitglieder n 
 
Eine vorzeitige  Abberufung eines Vorstandsmitglied es kann erfolgen, 
wenn sich herausstellt, daß es 
 
   a) seine Befugnisse weitgehend überschreitet, 
 
   b) den Interessen  des Vereins und seiner  Mitgl ieder zuwiderhan- 
      delt, 
 
   c) seine Pflichten als Vorstandsmitglied grob ve rnachlässigt. 
 
Über die Abberufung und eine anschließende  erforde rliche Ersatzwahl 
entscheidet  in jedem  Fall die  Mitgliederversamml ung mit einfacher 
Stimmenmehrheit. 
 
 
§ 18  Inkrafttreten  
 
Etwa vom Gericht angeordnete, auf die Eintragung in s Vereinsregister 
bezügliche Satzungsänderungen können vom geschäftsf ührenden Vorstand 
beschlossen werden. 
 
Diese Satzung tritt mit ihrer Annahme und Eintragun g in das Vereins- 
register in Kraft.   Sie ersetzt die Satzung  vom 1 6. September 1981 
 
Die vorstehende  Satzung wurde in der Mitgliederver sammlung vom heu- 
tigen Tage angenommen. 
 

2177 Wingst am 26. März 1993 
 

Der Vorstand 
 
 

g e z.  B r o k e l m a n n                        g e z.  B u t t  
___________________________                      __ _________________ 
      1. Vorsitzender                               Schriftführer 
 
 
 
 
Unterschriften der weiteren Vorstandsmitglieder 
 
 
 
 
Vorstehende Satzung ist in das Vereinsregister 
 
unter der Nr. 1073 am 18. August  1993 eingetragen worden. 
 
Otterndorf, 18. August 1993 
 
gez. Krohn, 
 
Justizangestellte                             S i e  g e l 
 
als Urkundsbeamter der Geschäfts- 
 
stelle des Amtsgerichts 
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1. Zusammensetzung des Vorstandes 
 
   zur Zeit der Eintragung in das Vereinsregister a m 18. August 1993 
 
 
   1.)  1. Vorsitzenden u. Präsident ....... Gerd B rokelmann 
 
   2.)  stv. Vorsitzenden u. Kommandeur .... Walter  Junge 
 
   3.)  Schriftführer ...................... Iris B randt, geb. Butt 
 
   4.)  Rechnungsführer .................... Hans O tto Griemsmann 
 
   5.)  Schießwart ......................... Stepha n Reyelt 
 
   6.)  stv. Schießwart .................... Detlef  Brandt 
 
   7.)  Jugendschießwart ................... Manuel a Brandt 
 
   8.)  stv. Jugendschießwart .............. Manoli to Meyer 
 
   9.)  Damenwart .......................... Edith Reyelt 
 
  10.)  1. Beisitzer ....................... Dieter  Jungclaus 
 
  11.)  2. Beisitzer ....................... Herber t Hagemann 
 
  12.)  3. Beisitzer ....................... Petra Reyelt 
 
  13.)  4. Beisitzer ....................... Dietma r Schinke 
 
 
2. Ehrenvorstandsmitglieder 
 
   1.)  Ehrenpräsident ......................Alfred  Tiedemann 
        1. Vorsitzender und Präsident von 1955 bis 1993 
 
 


